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RS OGH 1984/7/3 5Ob607/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1984

Norm

ABGB §1396

ABGB §1438 Cb

Rechtssatz

Die aus dem Verzug der Zedentin als Unternehmerin mit der Erfüllung der Verbesserungsansprüche der beklagten

Werkbestellerin resultierenden Schadenersatzansprüche können jedenfalls aufrechnungsweise geltend gemacht

werden, soweit die Aufrechnungslage zur Zeit der Verständigung der Beklagten von der Abtretung der Forderungen

bestand.
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